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Wien, 13. Oktober 2016 
GZ 300.469/003-2B1/16 

der Rechnungshof dankt für den mit Schreiben vom 24. August 2016, GZ BMLFUW-UW.1.4.21/0147-

1/5/2016, übermittelten Entwurf einer Novelle zum Personenkraftwagen-Verbraucherinformations

gesetz und nimmt zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen wie folgt Stellung: 

Gemäß § 17 Abs. 2 BHG 2013 ist jedem Entwurf für ein Regelungsvorhaben und jedem sonstigen Vor

haben, von dem Mitglied der Bundesregierung oder dem haushaltsleitenden Organ, in dessen Wir

kungsbereich der Entwurf ausgearbeitet oder das Vorhaben geplant wurde, eine der WFA-Finan

zielle-Auswirkungen-Verordnung (WFA-FinAV, BGBI. 11 Nr. 490/2012 Ld.F. BGBI. 11 Nr. 69/2015) 

entsprechende Darstellung der finanziellen Auswirkungen im Rahmen der wirkungsorientierten Fol

genabschätzung anzuschließen. Da finanzielle Auswirkungen jedenfalls wesentlich LS.d. § 17 Abs. 2 

BHG 2013 sind, hat aus dieser insbesondere hervorzugehen, wie hoch die finanziellen Auswirkungen 

auf den Vermögens-, Finanzierungs- und Ergebnishaushalt im laufenden Finanzjahr und mindestens 

in den nächsten vier Finanzjahren zu beziffern sein werden und wie diese finanziellen Auswirkungen 

zu bedecken sind. 

Der Rechnungshof vermisst in den vorliegenden Erläuterungen eine entsprechende Darstellung der 

mit dem Entwurf verbundenen finanziellen Auswirkungen. Die Erläuterungen entsprechen daher 

insofern nicht den Anforderungen des § 17 BHG 2013 und der hiezu ergangenen Verordnung der 

Bundesministerin für Finanzen - WFA-FinAV, BGBI. 11 Nr. 490/2012 Ld.g.F. 

Von dieser Stellungnahme wird jeweils eine Ausfertigung dem Präsidium des Nationalrates und dem 

Bundesministerium für Finanzen übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Präsidentin: 

Dr. Margit Kraker 

DVR: 0064025 
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